
 
A n t r a g : Die im Rahmen der „Richtlinie über die 

Vergabe von Fördermitteln für die 
Unterstützung von ehrenamtlichen 
Strukturen im kommunalen Raum“ 
beantragte Koordinierungsstelle wird im 
Falle der Förderzusage des Landes bei der 
Stadtverwaltung verortet. 
 

 


